
ZH_OBERGERICHT LE110056 vom 2. August 2012
ZH Obergericht, 2012-08-02, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_obergericht_LE110056

FR: ZH_OBERGERICHT LE110056 du 2 août 2012

IT: ZH_OBERGERICHT LE110056 del 2 agosto 2012

Erwägungen

E. 1
Die Parteien standen vom 26. April 2010 bis zum 7. September 2011 in einem
Eheschutzverfahren vor der Vorinstanz. Über den Verfahrensgang und die
Prozessgeschichte gibt die angefochtene Verfügung Auskunft. Deren Dispositiv lautete wie
folgt (Urk. 54 S. 18 f.): " 1. Es wird davon Vormerk genommen, dass die Parteien zum
Getrenntle- ben berechtigt sind und bereits seit 1. Mai 2010 getrennt leben.

E. 2
Die Kinder C._____, geboren tt.mm.2001 und D._____, geboren tt.mm.2002, werden für
die Dauer des Getrenntlebens unter die Obhut der Klägerin gestellt.

E. 2.1
Soweit in familienrechtlichen Angelegenheiten Kinderbelange zu regeln sind, gilt die
Untersuchungs- und Offizialmaxime; das Gericht muss den Sachver- halt von Amtes wegen
erforschen, ist an die Parteianträge nicht gebunden und hat von sich aus die nötigen
Vorkehren zu treffen (Art. 296 Abs. 1 und 3 ZPO). Der Begriff der Kinderbelange
beinhaltet auch die Kinderunterhaltsbeiträge. Eine von den Parteien getroffene
Vereinbarung betreffend Kinderbelange wird vom Ge- richt dementsprechend als
übereinstimmender Parteiantrag entgegengenommen
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Zürich 1997, N 17 und N 117 zu Art. 176).

E. 2.2
Die von den Parteien vereinbarten Kinderunterhaltsbeiträge entspre- chen praktisch der
ganzen wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Beklagten. So- dann ist es mit dem
vereinbarten Betrag von Fr. 1'050.– pro Kind ohne weiteres möglich die normalen
finanziellen Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen (Urk. 73 Ziff. 2 und 4). Weiter haben die
Parteien eine Mehrverdienstklausel vereinbart, gemäss welcher die Kinder zumindest
indirekt von einem allfälligen Mehrverdienst des Beklagten profitieren können und ein
allfälliger Mehrverdienst der Klägerin zuerst den Kindern zu Gute kommt (Urk. 73 Ziff. 4
f.). Der von den Parteien bean- tragte Plafond der Unterhaltsbeiträge ist so hoch, dass er
ohne weiteres gutge- heissen werden kann (Urk. 73 Ziff. 8).

E. 2.3
Insgesamt trägt die vereinbarte Unterhaltsregelung den Bedürfnissen der Kinder Rechnung
und kann als angemessen qualifiziert werden. Die sinnge- mässen Anträge sind daher
gutzuheissen. 3. Hinsichtlich der weiteren in der Vereinbarung vom 18. Juli 2012 ge-
troffenen Regelungen findet – mit Ausnahme der Kostenregelung – die Dispositi-
onsmaxime Anwendung. Die Parteien können über diese Streitgegenstände ver- fügen.



Entsprechend ist in diesem Umfang von der Vereinbarung Vormerk zu nehmen. Die
Vereinbarung hat diesbezüglich die Wirkung eines rechtskräftigen Entscheids (Urk. 62; Art.
241 Abs. 2 ZPO). Auf die Kostenregelung wird nachfol- gend eingegangen werden. III. 1.
Die Entscheidgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von § 2 lit. a, c und d
sowie § 12 Abs. 1 und 2, § 5 Abs. 1 und § 8 Abs. 1 der Gebüh- renverordnung des
Obergerichts (GebV OG, LS 211.11) auf Fr. 1'500.– festzuset- zen.
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ZPO den Parteien entsprechend ihrer Vereinbarung je zur Hälfte aufzuerlegen. Gleiches gilt
sinngemäss für die vorinstanzlichen Kosten. Das Dis- positiv des vorinstanzlichen
Entscheides ist entsprechend zu ändern. 3. Antragsgemäss und in Anwendung von Art. 109
Abs. 1 ZPO ist davon abzusehen, Parteientschädigungen für das Berufungsverfahren
zuzusprechen. Vom gegenseitigen Verzicht auf eine Prozessentschädigung ist aber
Vormerk zu nehmen. Dasselbe gilt sinngemäss für die Entschädigungen für das Verfahren
vor der Vorinstanz. Es wird erkannt: 1. In Abänderung der Dispositiv-Ziffer 5 des Urteils
des Bezirksgerichts Meilen, Einzelrichterin im summarischen Verfahren vom 7. September
2011 (Proz.- Nr. EE100037) wird der Beklagte verpflichtet, der Klägerin an den Unterhalt
der gemeinsamen Kinder C._____, geb. tt.mm.2001, und D._____, geb. tt.mm.2002, ab 1.
August 2012 Fr. 1'050.– pro Kind zuzüglich allfälliger gesetzlicher und vertraglicher
Kinderzulagen zu bezahlen. Die Kinderunterhaltsbeiträge sind an die Klägerin monatlich im
Voraus zu bezahlen, erstmals auf den 1. August 2012. 2. Erzielt die Klägerin ab 1.
September 2012 ein monatliches, Fr. 4'400.– über- steigendes Netto-Erwerbseinkommen
aus Arbeitstätigkeit, reduzieren sich die vom Beklagten zu erbringenden Unterhaltsbeiträge
für die Dauer des Mehrverdienstes gemäss dem nachfolgenden Berechnungsmuster ab dem
folgenden Monat: Vom Fr. 4'400.– übersteigenden Mehrverdienst sind die Kosten für die
öf- fentlichen Verkehrsmittel für den Arbeitsweg der Klägerin (2. Klasse) sowie die
Mehrkosten für die auswärtige Verpflegung berechnet nach Umfang der effektiven
Arbeitstätigkeit (Basis Fr. 440.– für 100% Arbeitstätigkeit) abzu- ziehen. Weiter sind
sodann vom verbleibenden Mehrverdienst Fr. 400.– für sportliche und musische Aktivitäten
der Kinder abzuziehen. Um die Hälfte
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Unterhaltsbeiträge für die Klägerin bzw. die Kinderunterhaltsbeiträge. Die
Kinderunterhaltsbeiträge reduzieren sich aber nicht auf einen tieferen Betrag als Fr. 500.–
zuzüglich allfälliger gesetzlicher und vertraglicher Kin- derzulagen pro Kind und Monat. 3.
Die Klägerin wird verpflichtet, den Beklagten unaufgefordert über Verände- rungen in den
Arbeitsverhältnissen unter Vorlage einer Lohnabrechnung zu orientieren. 4. In Abänderung
der Dispositiv-Ziffer 10 des Urteils des Bezirksgerichts Mei- len, Einzelrichterin im
summarischen Verfahren vom 7. September 2011 (Proz.-Nr. EE100037) werden die Kosten
des erstinstanzlichen Verfahrens den Parteien je zur Hälfte auferlegt. 5. Im Übrigen wird
die Vereinbarung der Parteien vom 18. Juli 2012 vorge- merkt und das Berufungsverfahren
abgeschrieben. 6. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 1'500.–. 7.
Die Gerichtskosten für das zweitinstanzliche Verfahren werden den Parteien je zur Hälfte
auferlegt. 8. Es wird davon Vormerk genommen, dass die Parteien für das erst- und
zweitinstanzliche Verfahren gegenseitig auf eine Parteientschädigung ver- zichtet haben. 9.
Schriftliche Mitteilung an die Parteien und an das Bezirksgericht Meilen je gegen
Empfangsschein. 10. Eine Beschwerde gegen diesen Entscheid an das Bundesgericht ist
innert 30 Tagen von der Zustellung an beim Schweizerischen Bundesgericht, 1000



Lausanne 14, einzureichen. Zulässigkeit und Form einer solchen Be- schwerde richten sich
nach Art. 72 ff. (Beschwerde in Zivilsachen) oder
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Bundesgesetzes über das Bundesgericht (BGG). Dies ist ein Endentscheid im Sinne von
Art. 90 BGG. Es handelt sich um eine vermögensrechtliche Angelegenheit. Der Streitwert
beträgt ca. Fr. 600'000.–. Die Beschwerde an das Bundesgericht hat keine aufschiebende
Wirkung. Die Anfechtung einer Parteierklärung (Vergleich, Anerkennung oder Rückzug
des Begeh- rens) hat nicht mit Beschwerde an das Bundesgericht, sondern mit Revision
beim Oberge- richt zu erfolgen (Art. 328 ff. ZPO). Hinsichtlich des Fristenlaufs gelten die
Art. 44 ff. BGG. Zürich, 2. August 2012 Obergericht des Kantons Zürich I. Zivilkammer
Der Gerichtsschreiber: lic. iur. G. Kenny versandt am: se

E. 3
Der Beklagte wird für berechtigt erklärt, die Kinder - je an den geraden
Kalenderwochenenden von Freitagabend 18:00 Uhr bis Sonntagabend 17.00 Uhr, und - in
Jahren mit ungerader Jahreszahl über Ostern (Gründonners- tag 18:00 Uhr bis
Ostermontagabend 18.00 Uhr) und über die Neujahrsfeiertage (31. Dezember 12.00 Uhr bis
2. Januar 18.00 Uhr) sowie in Jahren mit gerader Jahreszahl über Pfingsten (Freitag vor
Pfingsten 18:00 Uhr bis Pfingstmontagabend 18.00 Uhr) sowie an Weihnachten (24.
Dezember 12.00 Uhr bis 26. Dezember 18.00 Uhr), auf eigene Kosten zu sich oder mit sich
auf Besuch zu nehmen. Weiter wird der Beklagte für berechtigt erklärt, die Kinder für vier
Wo- chen pro Jahr während der Schulferien auf eigene Kosten zu sich oder mit sich in die
Ferien zu nehmen. Das Ferienbesuchsrecht ist zwei Mo- nate im Voraus anzukündigen bzw.
mit der Klägerin abzusprechen.

E. 4
Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin für sich persönlich monatli- che
Unterhaltsbeiträge von CHF 2'582.-- ab 1. Mai 2010 bis 31. Januar 2011 und von CHF
2'782.-- ab 1. Februar 2011 zu bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus, je auf den Ersten
eines jeden Monats.

E. 5
Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin an den Unterhalt der Kinder ab 1. Mai 2010 je
CHF 1'000.-- zuzüglich allfällige gesetzliche oder ver- tragliche Kinderzulagen zu
bezahlen, zahlbar monatlich im Voraus, je auf den Ersten eines jeden Monats.

E. 6
Es wird festgestellt, dass der Beklagte seine Unterhaltspflicht von 1. Mai 2010 bis und mit
Juli 2011 bereits im Betrag von CHF 82'200.-- getilgt hat.

E. 7
Zwischen den Parteien wird mit Wirkung ab 28. Juni 2010 die Güter- trennung angeordnet.

- 4 -

E. 8
Der Antrag der Klägerin auf Bezahlung der Umzugskosten wird abge- wiesen. Der Antrag
auf Ersatz der Reinigungskosten wird als gegen- standslos geworden abgeschrieben.

E. 9



Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 6'000.--.

E. 10
Die Kosten werden von der Klägerin bezogen, sind ihr aber zu einem Drittel vom Beklagten
zu ersetzen.

E. 11
Die Klägerin wird verpflichtet, dem Beklagten eine Prozessentschädi- gung von Fr. 2'500.--
zuzüglich 7,6 % Mehrwertsteuer zu bezahlen.

E. 12
Der Beklagte wird verpflichtet, der Klägerin auf Anrechnung an ihren im Falle einer
güterrechtlichen Auseinandersetzung anfallenden Anteil an die Entschädigung ihres
Rechtsvertreters CHF 7'500.-- zu bezahlen.

E. 13
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, an den Beklagten unter Beilage eines Doppels von
act. 48, je gegen Empfangsschein.

E. 14
Die Parteien verzichten für das erst- und zweitinstanzliche Verfahren gegenseitig auf eine
Umtriebs- und Parteientschädigung.

E. 15
Die Parteien beantragen dem Obergericht des Kantons Zürich gemeinsam, das vor- liegende
Verfahren im Weiteren als durch Vergleich vollumfänglich erledigt abzu- schreiben." II. 1.
Vorliegend zentraler Streitpunkt war die Höhe des Unterhalts für die gemeinsamen Kinder
und die Klägerin persönlich.
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